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1. Teil 

Zulässigkeitsprobleme der 
Verfassungsbeschwerde gegen Gesetze 

Einführung 

( A ) Der Beschwerdeführer  wendet sich mit der Rechtssatz-Verfassungsbe-
sch werde gegen ein ihn in Grund- bzw. grundrechtsgleichen Rechten verlet-
zendes Gesetz.1 Eine Rechtsnorm stellt eine Maßnahme der „öffentl ichen 
(Legislat iv-)Gewalt" i. S. d. A r t . 93 Abs. 1 Nr . 4a G G , § 90 Abs. 1 
B V e r f G G dar und ist deshalb tauglicher Beschwerdegegenstand einer Ver-
fassungsbeschwerde. 2 Unmit te lbar aus §§93 Abs. 2, 3; 94 Abs. 4; 95 Abs. 3 
B V e r f G G ergibt sich die grundsätzliche Zulässigkeit einer derartigen Nor-
menbeschwerde . 3 

(B) Nach dem Wort laut des § 90 Abs. 1 B V e r f G G kann „ jedermann" eine 
Normenkontrol le veranlassen.4 Dazu zählen insbesondere Privatpersonen, 
unter gewissen Voraussetzungen aber auch juristische Personen des Privat-5 

und des öffentlichen  Rechts6. Der Gesetzgeber ist damit weit über das 

1 Vgl. Schmidt-Bleibtreu,  in: Maunz / Schmidt-Bleibtreu / Klein / Ulsamer, § 90 
Rdn. 77. 

2 Std. Rspr., vgl. nur BVerfGE 73, 40, 67. 
3 Vgl. Gusy,  Rdn. 29; Maunz  /  Zippelius,  S. 166. 
4 So lapidar Wobst,  S. 14; Ossenbühl,  S. 491. 
5 Vgl. BVerfG NJW 1987, 2502: Auch jur. Personen des Privatrechts können Träger 

von Grundrechten sein; maßgebend ist nicht die Rechtsform als solche (nur indizielle 
Bedeutung), sondern die Art der wahrzunehmenden Aufgaben und Funktionen. Da 
z. B. der TÜV eine öffentliche  Aufgabe wahrnimmt, ist er trotz privatrechtlicher Orga-
nisationsform nicht grundrechtsfähig,  da er i. d. R. eine Erweiterung seiner hoheitli-
chen Befugnisse gegenüber dem Bürger erstrebt. (Das würde Inhalt und Zweck der 
Grundrechte ins Gegenteil verkehren.) Ob der Beschwerdeführer  in anderen Berei-
chen, in denen er nicht als Träger öffentlicher  Verwaltung tätig wird, grundrechtsfähig 
sein kann, wird vom BVerfG hier nicht entschieden. Vgl. auch Zuck,  VB Rdn. 521 -
524. 

6 Vgl. Gusy,  Rdn. 54 - 58; Zuck,  VB Rdn. 525 - 528; BVerfGE 52, 366, 386, 387; 
68, 193, 207; 75, 192,195: Grundrechte sind grundsätzlich auf jur. Personen des öffent-
lichen Rechts nicht  anwendbar, sofern sie öffentliche  Aufgaben wahrnehmen. Auch hier 
(vgl. Fn. 5) ist nicht die Rechtsform als solche entscheidend, sondern ob und inwieweit 
in der Rechtsstellung als jur. Person des öffentl.  Rechts eine Sach- und Rechtslage Aus-
druck findet, die nach dem Wesen der Grundrechte deren Anwendung auf jur. Perso-
nen entgegensteht. Anwendbar aber auf jur. Personen (Kirchen, Universitäten, Rund-
funkanstalten), die im Umfang der dargelegten Zuordnung Bürgern (auch) zur Ver-



1. : s e r b e der Verfassungsbeschwerde  gegen Gesetze 

ursprüngliche Verständnis einer Verfassungsbeschwerde  hinausgegangen.7 Er 
hat dabei der herausragenden Bedeutung der Grundrechte Rechnung getra-
gen, die gerade besonders dem Schutz der Freiheitssphäre des einzelnen Men-
schen als natürlicher Person gegen Eingriffe  der staatlichen Gewalt - und 
damit auch der Legislative - dienen.8 

(C) Da das BVerfG schon auf Anruf  eines Einzelnen verfassungswidrige 
Rechtsnormen gemäß § 95 Abs. 3 BVerfGG für nichtig erklären, d. h. die 
sich in Normen konkretisierenden politischen (Mehrheits-)Entscheidungen 
kassieren kann und so als verfassungsrechtsprechende  Gewalt erheblich in die 
Sphäre der Legislativgewalt einzugreifen vermag, bestehen speziell für die 
Normenbeschwerde strenge Zulässigkeitsvoraussetzungen.9 Sie darf  im Ver-
gleich zu den anderen, von vornherein nur dem individuellen Rechtsschutz 
dienenden Verfassungsbeschwerdeverfahren  (gegen Urteile/Exekutivakte) 
nicht dahingehend (zur Popularklage) privilegiert werden, daß sie zu einer 
„jedermann" zugänglichen, aber von der behaupteten Verletzung eigener 
Rechte abstrahierenden Normenkontrollklage ausgestattet wird.10 Auch die 
unmittelbar gegen Rechtsnormen gerichtete Verfassungsbeschwerde  bleibt 
ein Individualrechtsbehelf  eines Beschwerdeführers,  der in besonderer Weise 
mit dem Gesetz in Berührung kommen muß. Ein  besonderes Schwergewicht 
liegt somit bei der Prüfung der Beschwerdebefugnis  des die Rechtssatz-Verfas-
sungsbeschwerde erhebenden Beschwerdeführers.  Dies darf  aber nicht zu 
einer restriktiven Auslegung der Zulässigkeitsvoraussetzungen führen. 11 Es ist 
vielmehr von Fall zu Fall präzise festzustellen, ob der Beschwerdeführer  wirk-
lich des Rechtsschutzes gegenüber einer Norm bedarf. 

(D) In jüngster Zeit hingegen haben weniger derartige rechtsstaatliche, als 
vielmehr praktische Erwägungen aufgrund der steigenden Inanspruchnahme 
und damit anhaltenden Überlastung des BVerfG gleichwohl zu einer restrikti-
ven - zumindest aber sehr engen - Auslegung der Zulässigkeitsvoraussetzun-
gen einer Normenbeschwerde geführt. 12 Die „jedermann" gewährte Möglich-

wirklichung ihrer individuellen Grundrechte dienen und als eigenständige, vom Staat 
unabhängige oder jedenfalls distanzierte Einrichtungen bestehen. Jur. Personen des 
öffentl.  Rechts (ζ. B. auch Gemeinden) können Verfassungsbeschwerde  dann erheben, 
wenn sie als Träger von Rechten und Pflichten betroffen  sind, die auch jedem Dritten 
zustehen {Verfahrens^rundrechte,  wie Art. 101 Abs. 1 Satz 2; 103 Abs. 1 GG). Vgl. 
dazu BVerfGE 6, 45, 49; 45, 63, 74; Maunz,  in: Maunz / Dürig, Art. 93 Rdn. 81; 
Schmidt-Bleibtreu,  in: Maunz / Schmidt-Bleibtreu / Klein / Ulsamer, § 91 Rdn. 46. 

7 Vgl. Wintrich,  S. 14: Verfassungsbeschwerde  nur gegen individuelle Akte, nicht 
aber materielle Rechtsnormen (abstrakt-generelle Regelungen). 

8 BVerfG NJW 1987, 2502. 
9 Schmidt-Bleibtreu,  BayVBl 1965, 291; ders.,  in: Maunz / Schmidt-Bleibtreu / Klein / 

Ulsamer, § 90 Rdn. 94; E. Klein,  AöR 108, 418. 
E. Klein,  AöR 108, 418. 

11 E. Klein,  AöR 108, 418. 
12 Vgl. BVerfGE 68, 143, 151. 
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keit, sich an das BVerfG zu wenden, stärkt das bürgerliche Selbstbewußtsein 
gegenüber der öffentlichen  Gewalt,13 führt  aber auch als negative Folge des 
Aspekts vom mündigen, um Rechtsschutz nachfragenden Bürger zu vermehr-
ten Anträgen und bedroht die Funktionsfähigkeit des BVerfG. Die Qualität 
der Entscheidungen wird durch diese Entwicklung sicherlich nicht gefördert. 14 

Begleitet somit jede Verfassungsbeschwerde  die Sorge um die zunehmende 
Belastung des BVerfG, so darf  doch ihr legitimes und schützenswertes Ziel, 
die Gewährung maximaler Grundrechtsentfaltung  des Einzelnen,15 nicht ver-
gessen werden, wobei jedoch die Eigenständigkeit des jeweils sachnächsten 
Verfahrens  und des konkreten Sach- und Rechtszusammenhangs zu berück-
sichtigen ist.16 Gerade bei „neuen" Gesetzen will das BVerfG sich i. d. R. auf 
die umfassende Vorprüfung  der Fachgerichte als Grundlage der eigenen Ent-
scheidung stützen können. Die Normenbeschwerde ist somit nicht Ersatz für 
etwaige nach anderen Prozeßordnungen mögliche Rechtsmittel, sondern viel-
mehr ein dem Staatsbürger eingeräumter außerordentlicher  Rechtsbehelf, mit 
dem er Eingriffe  der öffentlichen  Gewalt in seine Grundrechte abzuwehren 
vermag.17 Eine Verfassungsbeschwerde  kann mit Aussicht auf Erfolg erst 
erhoben werden, wenn alle zur Verfügung stehenden fachgerichtlichen Mög-
lichkeiten ausgeschöpft worden sind, um Verfassungsverletzungen zu korrigie-
ren.18 Sie ist somit ein letzter und subsidiärer-  und kein wahlweiser19 - Rechts-
behelf.20 

(E) Insoweit ruht die Prüfung der Zulässigkeit einer Verfassungsbe-
schwerde (gegen Gesetze) auf den beiden Säulen der Beschwerdebefugnis und 
Subsidiarität. Diese Doppelspurigkeit kommt auch in den beiden Absätzen 
des § 90 BVerfGG - wenn auch ζ. T. unvollständig, so doch klar getrennt -
zum Ausdruck. So regelt § 90 Abs. 1 BVerfGG die Beschwerdebefugnis,  § 90 
Abs. 2 BVerfGG (partiell) die Subsidiarität - zumindest wird diese Regelung 
nur unter Zugrundelegung des Subsidiaritätsprinzips verständlich. Darüber 
hinaus ist zu untersuchen, ob die Verfassungsbeschwerde  in jedem  Fall das 
geeignete  Rechtsmittel darstellt, um dem Beschwerdeführer  ausreichenden 
Schutz vor Grundrechtsverletzungen zu bieten. Nur dann besteht bei anson-
sten zulässiger Verfassungsbeschwerde  ein Rechtsschutzbedürfnis für eine 

13 Häberle,  S. 61. 
1 4 Wenngleich Zacher,  S. 431, die bislang durchaus adäquaten Ergebnisse erstaunen. 
15 Geiger,  EuGRZ 1988, 481; Peters,  MDR 1976, 452; Seuffert,  S. 169. 
1 6 In diesen Bogen sieht Zacher,  S. 430, die Verfassungsbeschwerde  eingespannt. 
17 Schmidt-Bleibtreu,  in: Maunz / Schmidt-Bleibtreu / Klein / Ulsamer, § 90 Rdn. 186, 

191 f. ; Zuck,  JuS 1988,371. 
1 8 Die Verfassungsbeschwerde  dient gewissermaßen als „Letzte Hilfe", wenn die 

„Erste Hilfe" der Fachgerichte versagt. 
19 Wobst,  S. 15. 
20 Schmidt-Bleibtreu,  in: Maunz / Schmidt-Bleibtreu / Klein / Ulsamer, § 90 Rdn. 186, 

191 f.; Zuck,  JuS 1988, 371. 




